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·l/J· Anfrage 

der Abg.Ka n d u t s c hP'15 f Si i f e r und Gonossen 

an die Bundesregierung, 

betreffend eHe Schaffung eines m.odernen Arbeitszettgesetzes. 

-... -............ ... 

4. Juli 1956 

Die Rechtsproohung der Höchstgeriohte botreffend die Einhaltung der 

Arbe~tszeit. der Arbe:i;t:sZeitordnung (AZOJ weist eine bedauerliche Ungleich

heit auf. Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnisse vom 
19.März 1956,Zl. B 169/55 .. den Standpunkt eingenommen. dass die Arbeitszeit .. 
ordn~g (AZO~ gemäss der Kundmacbung im Gesotzblatt für das Land Öste~ 

21eich 1217 aus 1939 in Geltung stebt, also ohne die durch den Kriegszustand 

bedingten Inderu;1gen. die u.a. ein Abgehen von der 8-Stunden-Arbeitszeit 

ermöglichten. Der Verfassungs~erichtsbof argumentiert so, dass er annimmt, 

da.ss die .60 ... Stunden-.Verordnung (Vdg.V.31.August 1944fDRGBl. 1.8.191) heute 0 

nicht mehr in Kraft steht, da sie nur eine Regolung für den Kriegszustand 

darstell te, daher ausaer Kraft getreten sei. Freil,iob hat di-e BundesregiGl'U.ng 

niemals diese Verordnung gom. § 1 (2) des R~cbtsüberleitungsgesetze8 (StOBl. 

vom 1.Mai 1945) ausser Kraft gesetzt. 

Die anderen bei den Höchstgerichte. argumentieren jedooh anders als der 

Verfassungsgerichtshof, woduroh eine Recbtsunsicherheit auf diesem hochwich~ 

tigen GebiatG entsteht, die nioht tragbar ist. 

Leider haben dio bisher dem Parlament zugewiesenen Regierungsvorlagen 

in dieser Materie nie eine parlamentariscbä Behandlung erfahren, da sich dio 

Regierungsparteien über oinige Probleme nichteinigan konnten. Es darf aber 

die Hoffnung ausgesprochen werden~ dass die auf dem Gebiete der gesetzlichon 

Arboitszeitregelung eingerissenen Verhältnisse, die in ein Chaos auszuarton 

drohen, den Einigungswillen der Koalitionsparteien genügend stärken Werden. 
o 

Die gefertigton Abgeordneten stellon daher an die Bundesregierung dio 

A n fra ß e: 

, Ist die Bundesregierung bereit, dem Rohen Hause ehestofts ein modernes 

Arbeitszeitgesetz vorzulegen, das die auf dem Gebiete der Arbeitszeitordnung 

eingerissene Unsichorheit beendet? 

-.-.-.-.- .... -.-
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